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A Planungsrechtliche Festsetzungen nach BauGB und BauNVO 

Urbane Gebiete gemäß§ 6 a Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 4 • 9 BauNVO 

MU1 Zulässig sind: 
Wohnungen ab dem 1. OG 
Geschäfts- und Bürogebäude 
Die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden 
Schenk- und Speisewirtschaften 
Sonstige Gewerbebeb'iebe 
Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, ge
sundheitliche und sportliche Zwecke 

Nicht zulässig sind· 
Tankstellen 
Vergnügungsstätten, Wettbüros 
Wohnnutzung im Erdgeschoss 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
Einzelhandelsbetriebe, sofern es sich nicht um die Versorgung des Ge
biets dienende Läden handelt 
Fremdwerbung 

MU2 Zulässig sind: 
Wohngebäude, 
Geschäfts- und Bürogebäude 
Die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden 
Schank- und Speisewirtschaften 
Sonstige Gewerbebetriebe 
Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, ge
sundheitliche und sportliche Zwecke 

Nicht zulässig sind: 
Tankstellen 
Vergnügungsstätten; Wettbüros 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
Einzelhandelsbetriebe, sofern es sich nicht um die Versorgung des Ge
biets dienende Läden handelt 
Fremdwerbung 

Zulässige Grundfläche - § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und§ 19 Abs. 4 BauNVO 

GRZ Grundflächenzahl siehe Planeinschrieb. 
Die gemäß§ 19 Abs. 4 BauNVO zulässige Grundflächenzahl von 0,8 darf 
durch mitzurechnende bauliche Anlagen nicht überschritten werden. 
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Höhe baullcher Anlagen - § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB I.V.m § 16 Abs. 2, 3, 6 und 
§ 1 B Abs. 1 BauNVO 

HbA Höhe baulicher Anlagen als Obergrenze siehe Planeinsct1rieb. 
Die festgesetzte Höhe baulicher Anlagen darf durch technische Einrichtun
gen, die aus funktionalen Gründen über die Dachhaut aufragen müssen, 
wie Solaranlagen, Oberlichter, Aufzugsüberfahrten, Schornsteine, Be- und 
Entlüftungsrohre, Geländer und Außenantennen ausnahmsweise bis zu 
1,0 m überschritten werden. wenn diese zum Dachrand einen .Abstand von 
mindestem 1,0 m -aufweisen. 

Bauweise · § 9 Abs.1 Nr 2 BauGB i.V.m, § 22 BauNVO 

a Offene Bauweise ohne Längenbeschränkung 

o Offene Bauweise 

Durchgang - § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB 

DU In den gekennzeichneten Bereichen entlang der Hofener Straße ist das 
Erdgeschoss bis zu einer lichten Höhe von 223,0 m üNN von baulicher 
Nutzung freizuhalten. 
Hinweis: Die Freihaltung der südlich angrenzenden Flächen wird im städte
baulichen Vertrag geregelt. 

Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen-§ 9 Abs. 1 Nr.11 BauGB 

--E~~1'l.1-- Ein· und Ausfahrten zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind unzulässig. 

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft - § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Für die Verluste von Niststätten gebäudebrütendet und höhlenbrütender 
Vogelarten sowie von Fledermäusen sind nach Baufertigstellung wie folgt 
Nistkästen zu installieren. Bis Ende Februar sind nach Vorgabe von 
Fachleuten in adäquater Position, Höhe und Exposition folgende Ersatz
nistkästen anzubringen: 

5 Kästen bzw Fledermausbretter für Zwergfledermäuse 
5 Mauerseglerkästen für den Haussperling 
5 Nistkästen für den Hausrotschwanz. 

Hinweise: 
Im Winter vor dem Abbruch der Bestandsgebäude ist innen und außen 
eine Überprüfung auf überwinternde Fledermäuse notwendig. Das Ergeb
nis der Überprüfung ist der unteren Naturschutzbehörde mitzuteilen. 

Oer At,br'l!Jt:l'T' der B'estarrdsgce·baude sowfe dfe Rodung von Gehorzen und 
Aufwuchs darf nur in der vegetationsfreien Zeit (01.10. - 29.02.) stattfinden. 
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Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen • § 9 Abs. 1 Nr. 4, 20 BauGB I.V.m. 
§§ 12, 23 Abs. 5, 14 BauNVO 

St 

........... ~ 
i 

Stellplätze sind nur in den mit St gekennzeichneten Bereichen zulässig. 

Tiefgaragen, Abstellräume und ihre Zufahrten sind nur innerhalb der Bau~ 
grenzen und innerhalb der festgesetzten Abgrenzung zulässig. 

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte - § 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB 

gr/fr/lr Gehrechl für Fußgänger und Fahrrecht für Fahrradfahrer zugunsten der 
Allgemeinheit. 
Leitungsrecht zugunsten der Stadt Stuttgart. 

Immissionsschutz - § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

An den Außenbauteilen der baulichen Anlagen sind Schallschutzmaßnah• 
men gemäß DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) zu treffen. 

Schlafräume sind mit fensterunabhängigen f mechanischen, schallge
dämmten Lüftungseinrichtungen auszustatten. 

Hinweise: 
Die Schalltechnischen Untersuchungen von SoundPLAN GmbH (Bericht 
Nr. 17 GS 30/18 GS 107·1 vom 15. Novemt>er2018 und Beridlt Nr. 21 GS 
501 vom 14. Juni 2021 ) ergaben , dass entlang der Hofener Straße derzeit 
tags mit Beurteilungspegeln von 66 dB(A) und nachts von 60 dB(A) zu 
rechnen ist. Im MU2-8ereich des Plangebietes werden derzeit Beurtei• 
lungspegel tags und nachts bis 60 dB(A) erreicht. 

Bezüglich der Tiefgaragen einschl ießlich Einfahrt ist zu beachten , dass die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm eingehalten werden müssen. Die Zu. 
fahrt muss auf kllrzestem Weg von der öffentlich gewidmeten Straße in 
den eingehausten Bereich erfolgen. 

Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm einschließlich der 
Maximalpegel ist im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens 
nachzuweisen. 

Der Nachweis ist im baurechtlichen Genehmigungsverfahren zu erbringen 

Die DIN 4109 wird im Amt für Stadtplanung und Wohnen, Eberhardstraße 
10 (Graf.Eberhard.Bau), 70173 Stuttgart in der Planauslage im EG, Zirn• 
mer 003 sowie beim Baurechtsamt, Eberhardstraße 33, 70173 Stuttgart im 
1. OG beim Bürgerservice Bauen zur Einsichtnahme bereitgehalten. Zu
dem kann die DIN 4109 über den Beuth•Verla,g, Bur.9.grafenstraße 6, 
1078'1' B'er1fn bezogen werden. 
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Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft - § 9 Abs. 1 Nr. 20, Nr. 25 BauGB 

Stell· Oberirdische Stellplätze sind mit wasserdurchlässigem Material herzustel-
plätze len. Ausnahmen für Behindertenstellplätze können zugelassen werden. 

pv 

pv, 

0 ' ' ' ' • 

Dach
begrü
nung 

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mit Ausnahme 1,on Zu
und Ausfahrten, Zugängen, sonstigen Erschließungsflächen, mit Geh•, 
Fahr· und Leitungsrechten gekennzeichneten Flächen und Nebenanlagen 
flächig zu begrünen , gärtnerisdl als Vegetatiansflädlen anzulegen und 
dauerhaft begrünt zu erhalten. Für die Begrünung sind klein- bis miUelkro• 
nige, heimische1 standortgerechte Laubbäume (Stammumfang von mindes
tens 14 - 16 cm gemessen in 1, 00 m über dem Gelände, Hochstamm) und 
Laubgehölze aus dem Vorkommensgebiet 5.1 „Süddeutsches Hügel• und 
Bergland" sowie heimisches, standortgerechtes Saatgut zu verwenden . 
Befestigte Feuerwehrflächen sind mit Rasenpflaster oder Schotterrasen 
auszuführen. 

Die im zeichnerisctien Teil mit pv1 gekennzeichneten Flächen sind flächig 
zu begrünen, gärtnerisch als Vegetationsflächen anzulegen und dauerhaft 
begrünt zu erhalten. Für die Begrünung sind heimische, standortgerechte 
klein• bis mittelkronige, Laubbäume (Mindestgröße Stammumfang 14 -
16 cm gemessen in 1,00 m über dem Gelände, Hochstamm) und Laubge
hölze aus dem Vorkommensgeb iet 5.1 „Süddeutsches Hügel- und Berg
land" sowie heimisches, standortgerechtes Saatgut zu verwenden. 

An den im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Standorten sind Standort• 
gerechte, mittel• bis großkronige Laubbäume (Stammumfang von mindes• 
tens 20 - 25 cm gemessen in 1,00 m über dem Gelände, Hochstamm) zu 
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Abweichend davon sind bei Baum
standorten auf dem Baugrundstück mittel• bis großkranige, heimische, 
standortgerechte Laubbäume (Stammumfang von mindestens 20 - 25 cm 
gemessen in 1,00 m über dem Gelände, Hochstamm) aus dem Vorkom
mensgebiet 5.1 „Süddeutsdles Hügel• und Bergland" zu pflanzen und dau• 
erhaf1 zu unterhalten. 

Baumquartiere müssen eine offene Pflanzfläche von mindestens 16 m~ auf
weisen. Abweichungen bei Baumstandorten im Bereich der Verkehrsgrün
flächen sind zulässig. Alternativ kann bei Standorten mit Ausnahme der 
Verkehrsgrünflächen ein wasser• und luftdurchlässiger Belag mit Anfahr• 
schutz verwendet werden. Der durchwurzelungsfähige Untergrund muss 
mindestens 12 m3 betragen. Baumquartiere auf unterbauten Grundstücks
flächen müssen eine Pflanzgrube von mind. 1 m T iefe aufweisen. 

Die im Plan gekennzeichneten Standorte können um bis zu 5,00 m ver• 
schoben werden, wenn ein ausreichender Raum zur artspezifischen Ent
wicklung der Einzelbäume gegeben ist und die Gesamtzahl der Baum
standorte in der betroffenen Pflanzfläche bzw. Baumreihe beibehalten wird. 
Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang in der nächsten 
Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen. 

Hinweis: 
Für eine ausreichende Be- und Entvvässerung ist zu sorgen. 
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Flachdächer bis zu einer Dachneigung von~ 5°sind flächig extensiv zu be
grünen Die Begrünung ist dauerhaft so zu erhalten. Der Schichtaufbau 
muss mindestens 12 cm, die Substratschicht mtnoosfens 8 cm be1ragen. 
Für die Begrünung sind geeignete Gräser-, Kräuter- und Sprossenmischun· 
gen aus heimischen Arten zu verwenden. 

Solaranlagen sind einseitig schräg aufgeständert über der Begrünung an• 
zubringen, der Mindestabstand zwischen Substratschicht und Unterkante 
der Paneele darf 30 cm nicht unterschreiten 

Auf bis zu 20 % der Dachflächen sind folgende Nutzungen zulässig: 
technische Aufbauten 
Dachterrassen 
Attika und nicht brennbare Abstandsstreifen. 

Böschungen und Stützmauern • § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB 

Soweit der zeichnerische Teil keine weitergehenden Festsetzungen ent
hält können die an die Verkehrsfläche angrenzenden Flurstücksteile bis 
zu einer horizontalen Entfernung von 2,0 m von der Straßenbegrenzungsli
nie und bis zu einem Höhenunterschied von 1,5 m zur Straßenhöhe für 
Aufschüttungen , Abgrabungen, Stützmauern in Anspruch genommen wer
den. Diese Festsetzung schließt die Herstellung unterirdischer Stützbau
werke (horizontale Ausdehnung 0, 10 m; vertikale Ausdehnung 0,40 m) für 
die Straße ein. 

B Kennzeichnung nach BauGB 

Vorkehrungen gegen Immissionen · § 9 Abs. 5 BauGB: 

Der Geltungsbereich wird als Fläche gekennzeichnet, bei deren Bebauung 
baul iche Vorkehrungen gegen Lärmimmissionen zu treffen sind. 

C Örtliche Bauvorschriften nach§ 74 LBO 

Dachgestaltung - § 7 4 Abs. 1 Nr. 1 LBO 

01 Es sind nur Flachdächer mit einer Dachneigung von::_ 5° zulässig. 

Fassadengestaltung - § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO 

Grelle und leuchtende Farben sowie glänzende und reflektierende Oberflä· 
chen sind nicht zulässig 
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Werbeanlagen - § 74 Abs, 1 Nr, 2 LBO 

Werbeanlagen sind nur als nicht hinterleuchtete Schilder, nur an der Fas• 
sade des Erdgeschosses und nur bis zu einer Ansichtsfläche von 1,5 rn2 
zulässig. Ausnahmsweise können hinterleuchtete Werbeanlagen als Ein
zelbuchstaben bz-.N. Schriftzüge bis zu einer Länge von 2,5 m zugelassen 
werden, wenn die Einzelbuchstaben bzw. der Schriftzug eine Höhe von 
0,6 m nicht überschreiten. 

freistehende Werbeanlagen, Werbeanlagen mit wechselndem undfoder 
bewegtem Licht, Werbeanlagen in Form großformatiger Poster bzw. Be
spannungen sind nicht zulässig. 

Einfriedungen · § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO 

Als Einfriedungen sind nur Hecken bis maximal 1,20 m zulässig. 
Ausnahmsweise kann für eine Nutzung als Kindertagesstätte in der Einfrie• 
dung ein Drahtzaun ergänzt werden. 

Mülltonnenstandplätze - § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO 

Die Standplätze für Mülltonnen (Mülldepots) sind in die Gebäude zu integ• 
rieren. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn der Standort der Ab
fallbehälter allseitig und dauerhaft gegen Blicke abgeschirmt und gegen di· 
rekte Sonneneinstrahlung geschützt wird. 
Dies gilt nicht für temporäre Sammelplätze für die Müllabholung. 

Hinweis: 
Die Bestimmungen der Abfal lwirtschaftssatzung der Landeshauptstadt 
Stuttgart (AfS) sind einzuhalten. 

Außenantennen, Mobilfunkantennen und Mobilfunkanlagen - § 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO 

Außenantennen, Mobilfunkantennen und Mobilfunkanlagen sind nur auf 
dem • ach zulässig. Je Gebäude ist nur jeweils eine vom öffentlichen Stra· 
ßenraum aus sichtbare Antenne für terrestrischen und für den Satel liten
empfang sowie eine Mobilfunkantenne und Mobilfunkanlage zulässig. 

D Hinweise 

Bauantrag 
In den Bauzeichnungen zum Bauantrag sind die Außenanlagen in einem 
Freiflächengestaltungsplan darzustellen. 
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Höhenangaben 
Die im Plan eingetragenen Höhenangaben beziehen sich auf Höhen (m 
über NN) im neuen System. Auskunft über Umrechnungsfaktoren zwi
schen Höhen im alten und neuen System erteilt das Stadtmessungsamt. 
Ergänzende Angaben über die Höhenlage der Verkehrsflächen macht das 
Tiefbauamt. 

Bodenfunde 
Unmittelbar an den Geltungsbereich des Plangebietes angrenzend befin
det sich die archäologische Verdachtsfläche .Abgegangene (Untere) Zie• 
gelei" (Prüffall, Nr. 15M). 
Zu der seit Ende des 18. Jh!l. sicher zu belegenden Ziegelhütte sind inner. 
halb und möglicherweise auch im Umfeld des ausgewiesenen Bereiches 
archäologische Funde und Befunde, denen ggf. die Eigenschaft von Kul
turdenkmalen gern. § 2 DSchG zukommen kann , nicht auszuschließen 
bzw. zu erwarten. 

Es wird auf d ie Regelungen der§§ 20 und 27 DSchG (Zufallsfunde) ver
wiesen: Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäolo
gische Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß§ 20 DSchG 
umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. 
Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Kno• 
chen , etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffäl lige 
Erdveriärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten , sofern nicht die Denk· 
malschutzbehörde mit e iner Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei 
der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest 
mit kurzfristigen Leerzeilen im Bauablauf zu rechnen . Ausführende Baufir
men sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

Pflichten des Eigentümers-§ 126 Abs. 1 BauGB 
Der Eigentümer hat das Anbringen von 
1. Haltevorrichtungen und •leitungen für Beleuchtungskörper der Straßen

beleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs 
sowie 

2. Kennzeichen und Hinweisschildern für Erschließungsanlagen 
auf seinem Grundstück zu dulden. 

Artenschutz 
Vor Abbruch und Umbau bestehender Gebäude sowie vor Fäll· und 
Schnittarbeiten an Bäumen und Gehölzen hat der Bauherr rechtzeitig zu 
prüfen, ob Tiere der besonders geschützten Men verletzt, getötet oder 
ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn· oder Zufluchtsstätten beschä• 
digt oder zerstört werden könnten (§ 44 BNatSchG). Sofern dies zutreffen 
sollte, ist eine Entscheidung bei der zuständigen Naturschutzbehörde ein
zuholen Sind die im Gebiet an Gebäuden brütenden Arten betroffen, so 
sind rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten unter Beratung durch Fachleute 
Nistquartiere an den Gebäuden anzubringen. Dies gilt auch für Neubauten. 
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Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 
Nach§ 44 BNatSchG sind Vermeidungs-, Minderungs• und Kompensati· 
onsmaßnahmen umzusetzen. Sollten die geplanten Gebäude an den Fas
saden mit großen und nicht strukturierten Glasflächen ausgestattet wer• 
den, sind Maßnahmen zur Vermeidung von Vogelschlag erforderlich. Hier 
können großflächige oder dichte Markierungen von Glasflächen mit außen
seitigem Anbringen z B von Punktrastern mit mindestens 25 % De• 
ck.ungsgrad angebracht werden . 

Außenbeleuchtung 

Heilquellen 

Die öffentliche und private Außenbeleuchtung ist energiesparend, 
streulichtarm und insektenverträglich zu installieren. Die verwendeten 
Leuchtmittel sind warmweiß mit einer Farbtemperatur von maximal 3000 
Kelvin auszuführen , damit e ine Anlockwirkung von Insekten minimiert wird. 
Die Leuchten müssen staubdicht und so ausgebildet sein, dass eine Licht
wirkung nur nach unten auf die zu beleuchtende Verkehrsfläche erfolgt. 
Außenbeleuchtung sollte vermieden bzw. umweltfreundlich installiert und 
Lichtimmissionen vermieden werden . Die Betriebszeit der Beleuchtung ist 
durch Zeitschaltungen, Bewegungsmelder etc soweit wie möglich zu ver• 
kürzen. Standard ist der Stand der Technik. 

Der Geltungsbereich befindet sich überwiegend in der Kernzone des Heil
quellenschutzgebietes (Verordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart 
zum Schutz der staat lich anerkannten Heilquellen in Stuttgart-Bad Cannstatt 
und Stuttgan-Berg vom 11. Juni 2002) Der nördliche Teil der Hofener 
Straße, ab dem Kreuzungsbereich Zuckerleweg, befindet sich in der Innen
zone des Heilquellenschutzgebietes. Auf die Bestimmungen zur Versicke• 
rung von Niederschlagswasser entsprechend § 3 Abs. 4 der Verordnung 
wird hingewiesen." 

Grundwasserschutz 
Der Geltungsbereich liegt übeiwiegend in der Kernzone des Heilquellen
schutzgebietes (Verordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart zum 
Schutz der staatlich anerkannten Heilquellen in Stuttgart. Bad Cannstatt und 
Stuttgart•Berg vom 11 . Juni 2002). Der nördliche Teil der Hofener Straße, 
ab dem Kreuzungsbereich Zuckerleweg, befindet sich in der Innenzone des 
Heilquellenschutzgebietes. 

Gemäß der Schutzgebietsverordnung sind in der Kernzone keine Wasser• 
haltungsarbeiten zulässig. Ferner ist das Freilegen von Grundwasser in ei• 
ner Fläche> 500 m2 verboten; Grundwasser darf ggf. nur in mehreren Teil· 
abschnitten mit Flächen ~ 500 m2 freigelegt werden. Flächenhafte Eingriffe 
unter die Basis der quartären Ablagerungen sind ebenfalls nicht zulässig. 
Die weiteren Bestimmungen der Schutzgebietsverordnung sind ebenfalls zu 
beachten . 
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Die Bestimmungen der Schutzgeb ietsverordnung müssen beachtet werden. 

Beim Baugenehmigungs- bzw. wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren wer• 
den Auflagen und Regelungen zum Schutz des Grundwassers getroffen. 

Nach den bislang im Amt für Umweltschutz bekannten Daten ist das 
Grundwasser zwischen ca. 211 ,0 und 214 ,5 m ü. NN zu erwarten. 

Wasserschutz 
Die Bestimmungen des Wassergesetzes (WG) und des Wasserhaushalts• 
gesetzes (Wl-lG), insbesondere§§ 8 Abs.1 , 9 Abs. 1 und Abs. 2 VVHG (be
hördliche Erlaubnis oder Bewilligung bei einer Benutzung der Gewässer, 
insbes. Grundwasserableitung und ·Umleitung),§ 62 WHG (Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen) sowie§ 43 Abs. 1 und Abs. 2 WG (Erdauf
schlüsse, Geothermie) sind zu beachten. Erdarbeiten und Bohrungen i. S. 
d. § 43 WG bedürfen einer Anzeige nach § 92 Abs. 1 WG bzw einer was• 
serrechtlichen Erlaubnis (z.B. Bohrungen in den Grundwasserleiter). Die 
unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser ist der unteren Was• 
serbehörde im Amt für Umweltschutz nach § 43 Abs. 6 WG unverzüglich 
mitzuteilen. 

Schutz vor Hochwasser 
Gemäß den Hochwassergefahrenkarten des Landes wird das Plangebiet 
bei einem Extremhochwasserereignis großflächig überflutet. Es w ird da
rauf hingewiesen, dass bei der Errichtung von Gebäuden Schutzvorkeh• 
rungen vor Hochwasser zu treffen und ausreichend dimensionierte Flucht· 
wege in Gebäudebereichen zu sichern sind, die über dem überflutungsni· 
veau liegen. Insbesondere Tiefgaragen, Kel ler• und Erdgeschosszonen 
sind entsprechend zu schützen. Differenzierte Angaben zu den Überflu
tungsflächen und -tiefen sind den Hochwassergefahrenkarten zu entneh
men. 

Bodenschutz 
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgeset
zes (BodSchG), insbesondere auf§ 4, wird hingewiesen. In diesem Sinne 
gelten für jegliche Bauvorhaben die getroffenen Regelungen zum Schutz 
des Bodens (s. ,,Beiblatt" des Amtes für Umweltschutz). 

Altlasten 

Im Geltungsbereich ist bereichsweise mit Bodenverunreinigungen zu rech
nen. Auf folgende Altstandorte bzw. Altablagerungen wird hingewiesen: 

.)\JtabJagerungen Hofener/Gnesener Straße" l' ISlt.S..Mr. 4481 ; Fiste. 
5761/3, 5774/1, Tei le von 5744 und 5783/1 ): Auffül lung mit Bauschutt• 
und Schlackeanteilen, erhöhte PAK- und Schwermetallkonzentrationen, 
in anderen Bereichen der Auffüllung zudem erhöhe MKVV•Gehalte im 

Zeichenerklärung 
Baugesetzbuch B•uGB 

2017 
Baunutzungsverordnung BouNVO 

2017 
Planzeichenverardnung Plan zV 

1990 
Landesbauordnung LBO 

2010 

Art und Maß der baulichen Nutzung; sonstige Festsetzungen • Anwendungsbeispie l 

Zohl der v'ollgesch~sse (Z) 
llöh ~ bou. Anlagen (f-lbA) 

Gnmdfldchenzchl (GRZ] GilschoSflöchenzchl (GFZ) oder Geschcßflöche (Gf) 
oder Grundflöche (GR) Boumos;:enzahl (81.42) oder Bouriosse (81.4) 

~~~-~--~ 

weitere Fesiselzunger 

1. Art und Maß der baulichen Nutzung 
Baugebiet 

D WS Kleinsieclun9sgebiet (§ 2 föuNl/0) 

D WR Rehes Woh·,gebi~l (§ J Bo,NVO) 

D WA Allgemeines l'lohngebiei (§ 4 B•uNVO) 

D WB Besonderes Wohngebiet (§ 4a B•uNY,J) 

D MD Dorfgebi et (§ 5 Bo„NVO) 

Maß der baulichen Nutzung 
(§§ 19, 20 und 21 BauNVO) 

Zahl der Vollgeschosse 
(§ 20 BauNVO) 

11 Höcns:grenze 

WA 1 III 

0,3 ([J) 
1Js 01 

lU17 Beispiel 
Planzeichen mit Zchlenzu~tz 
(z B. \\'A1, 01 ) slere le,ct 
Ds = Satteldach 

D MI ldischgeb :e: (§ 6 Bcu~VU) 

D MU Urbanes Gebiet (§ 6 BouNVO) 

D MK Kerngebiet rn 7 B:iuNVO) 

CJ GE Gewerbegebiet (~ a BcuNVO) 

CJ GI lndustriegetiel (§ 9 Bau,WO) 

D SO Sandergebiele (§ 10 / § 11 BouNVO) 

Höhe baulicher Anlagen 
(§ 16 (3J und § 18 BauNVO) 

GRZ Gnmdfl,Jchenzahl 

GR Grundtlöche 

0 GFZ Ges::tioßflächenzohl 

GF Gesctioßfläche 

D BM Z Bourios5eniohl 

BM Bouriosse 

II-V ~ildest- Jnd Höehstgrenze 

(;"\ z1<ingend 
~ zum Beispiel Z = II 

HbA Oberi;\e Begrenzu ng der bac,lichen Anlos,e 

FH Fir.!thiihe 

TH TraJfhöhe (Dctinitioo wie bei CBH) 

2. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

0 

g 

0 

offene Bou·•·eise 
(§ 22 (2) Bwt.VO) 
9escl'lossene Bou„eise 
(~ 22 (J:1 BiJ.JNVC) 
ob~eichende Bo,Jweise 
(§ 22 (4) 81J.JN\'O) 

~1"°'-,A-,,-•i -...-1 Arkoce 
/ ~ V (§ 9 (1) 2 unc :3) EouGB) 

li. H. = lichte Höhe 

8 ,uläs5ig .inc 1ur Ein,ehCuoer 
Lll (§ 22 (2) Bcu~I/J) 
.6. iuläsEiS .ino ,ur Dopp,iihöuser 

L!l.1 (§ 22 (2) Bcu~V~) 
/.',, zulässiQ 3ind ,ur Hacsgr1.ppcn 

L.!:D. (§ 22 \2) BmWJ) 
•1·-, - i'!-a~l Auskrngung bz •·· R.i:•u~prung 
_p9,.!J_:~J (§ Q (1) 2 und (3.1 BouCB) 

li. H. = lichte Höhe 

3 . Sonstige Zeichen§ 1 (4); § 16 (5) BauNVO 

jew~i :, , .. m üher ß~wg~p,rnkl 
z.B. N327,GOm ü flfJ: über l::tro3en1öhe 

w,,w Bauilie 
(§ 23 (1) u,1d (2) BouNVO) -•w- Baugrenze 
(§ 23 (1) u1d (J) BouNl/0) 

1-,r,, ,.....: 1 ÜL.rchfoh rt bzw. Ourch9~n9 
, . .-...u-, (§ 9 (1) 2 ,Jnd (3) Bcu~B) 

ti. -i . = lichte Höhe 

,.._,,i:,r' Ab:J'enzung un;erschiedlic·,er Za1len 
_AY" zcl~ssiger Vollgeschosse, GBH oder HbA, 

sonstige ~.bgren2u1gen. 

_...,... ~b.9renzung von Art und/oder M•:iS oer baulichen tMzurg 
__.- (§!i 2-11. 16-210 Bau~VO) ausge,ommen untersch;edli,~e 

Zohl~n zu ösei~er Vo!lge;;chcsse u. Höhe, bou ich er Anlogen 

4. Örtliche Bauvorschriften gern. § 74 LBO 

D :achvorsehrirt 

EFH Crdgescho~fu8todenhö1e 

AT ,'lr,\ennerv(:f"schrif; 

FG FossJdengestoltung 

EF Einfriedigungsvorschriit 

GB T Gebäcdetiefe 

GBH 8e·:.iöudehöhe • H~he de5 Schnittes der AuSenw,nd m·t cer Dachhaut. oemessen on der Tr,ufselh bzw . Höhe dar obersten 
~ußenwar,dt:egrenzun~ • eirsdllie~lich Brüstun•;i. soll'eit ~ichls anderes ~ngegeben: Höchstgrenze: siehe ooch unter f-lChe baulicher A1lcger. 

5. Festsetzungen gern. BauGB 

keine Bereich nhre Ein'ohrt ll. Au~ICJ1rt 
-Ef, Af.- § 9 (1; 4 und 1' 

Stützmauer § 9 (1; 26 

~ Verke.hrsfliicf-en bes~nderer Zwec'<bestimm ung 
~ § 9 (1) 11 (si2h~ fäx t} 

7 GrMZ~ der Fli::r.he für Auf.sd",ütlunJen § 9 (") 17 

j Grenze cer FIC-che FUr Abgrcbungen § 9 (1) 17 

~ Grenze der Fläche fJr ver_sor~u1gscn 1age1 (0 § 9 (1) 12 u. Flö:h-0 
~ f. :t Verwertung cd. Bese t19L1n9 v. Mlw~sser und testen Abfallstofter, 

sowie iür A~lagerungen @ § 9 (1J 14 

1 [2J I Vsrkehrsgr~n (Oftentlich) § 9 (1) 11 ~ Zu be ostenae Fltche mit Gehrecrt (gr), Fahrrecht (fr), 
~ _eituogsre:h; (Ir)§ g (1) 21 mit n:je~ (Sehe Text) 

~ Off~nlliche oder pri•,0te Grür,ftöehe 
L_J § 9 (1} 15. Konkrete z~eckbEs:irrmung 

siehe Einschrieb 

3renze der rlOcie f:ir Nebenanlagen, wie n:r Spiel (Sp), Frei~eit, [·holung. 
8orngen (Go); G steht fr Cerne:nsch of\sorlogen § 9 (1) 4 u1d 22 
;siei"e Indes fü r :Zuordnung) 

LJ Flöche für l ondwlr\schcfl § 9 (1) 18a 
~renze de· Flöc1e für Neben~nlagen 
Stell~ICtze (St) und ~ülltonnenstord~ICtze (llii) 

LJ Fl~che für ·t1old § g (1) 18b 
""""X"X7 Flächen c•er':'<l 3öden erheblich mit umweltseföhrderden 

~ S\ofi@1 belos!.et s"nd § 9 (5) J 

~ Flöctie ,m]t Pfian1verpi!ichlung 
~ § 9 (1,, ,5 z.B :.iv (s,ehe Te,t) 

~ Fldchen oder Ma3na,men zum Sc1utz zur Pflege unc zur 
ltJ Entwicklcng v:n Bocen, Nclu" und Londs:haft ~ 9 (1) ~O 

••••,.••: Grenze der Fltiche 'ür 
GB : dei-1 Cemeinbedarf § 9 (1) 5 

Baumstandorte 

Festsetzungen ---1: Gren:e des Gel:ungsbersi;hs § 9 (7) 
geplanter 3acm 0 8aJmori • .Text 

• •• 
~ Grent e des [rhclt „ngsb ereichs § "72 (1; 

\,._S} 1 ggf. nnch-,chWche Cbernohme 
Richtlinien 

geplanter 80cm 
• •'" • • •• 111rrlsslonsschu iz 

L ~ § 9 (1) 24 (siehe Text) 

6. Nachrichtliche Übernahme gern. § 9 (6) BauGB 

"TTT7 Crerze der 
-1 Bllhnanloge 

~ Grer,e de• @ ; Noturschut1gebieles 

~ Grene des 
\..!:,) 7 Loids:hoftssc i1 utzgeoieies 

--.=-::i G·enze der @ ,.,,1 erk ärten Rebloge 

7. Allgemeine Zeichen 

YB .:365,75 
T '~s ierbruc, altes ~öhennetz 

YB N.365,75 
+ Vis 'erbrueh neues HOrennetz 

(Oeulsches f-lwpthöie nne tz) 

- - - vorgeM1ene 
- - - S-Bohn/Stodtt,ohn 

-, 
Gren;;:e der Flöcre mit wosser-
rechtlichen Festsetzun;ien z.B. 
Llberschwemm,Jngsgebiet 

Hüuph·e·5ergung~leil unoen 
(Strem, Gns, Wo5ser u.o.) 

oberirdi:ich 
----<)----0- Lnlerir:Jisch 

N365, 75 ben1ende fl .:ihe, 

N365, 75 ~eplonte f-ö,en nsu 

._ 0,5% - geplcnte Strnß ennel;iung 

- 150, 0 - Länge der geplanten Sbßenneigung 

Slond: Jul i 20 18 Wei tere Zei:he, <C-n1en im fä~ \ des Bebauungsplans er<l~rt sein, 

dorges:~I \er Bcurr 
in ~101u1\orloge (Stadtkarte) 

~ Cre nze der Gescm;onloge @ H i,S,v, § 19 Denk11olochu\z,~eseti 

@ EinzBl:n oge, die dem Jenkmols:hut, 
L'nterliagt § ~ Denkmols::t- ut,gese:z 

I@ Kulturder,kmc•I von besonderen Bedeuturg 
~ 1.2 DenK1101schutzgesetz 

Noturccnkmal 
§ 24 Ml.irschu;zgese\z 

Hw Hc•lt•messer dar Wonr,e 

Hk Hclbmessser der Kuppe 

T ·ongent"11Ön~e 

f Höre ne~ Stiches ner A11sr,mciJn;i 

;:;:; srö3er/gleich (Mindest.grö~e) 

:=;. kleiier/gleich (HCchslgröße) 
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Boden sowie auffällige Kohlendioxidgehalte in der Bodenluft nachge
wiesen. 
,,Altstandort ehern. Bettfedernfabrik Zuckerleweg 6" (ISAS•Nr. 5123, 
Fiste. 5761/3, 5774/1 und 5783/1): Grundwasserbelastung durch MKW 
nachgewiesen, vor Baubeginn ist eine Detailuntersuchung zur Eingren• 
zung der Belastung in Abstimmung mit dem Amt für Umweltschutz er
forderlich. 

Es wird empfohlen, den aktuellen Erkundungsstand im Vorfeld von Bau
vorhaben im Informationssystem Altlasten (ISAS) beim Amt für Umwelt
schutz abzufragen. 

Geotechnlk 
Innerhalb des Geltungsbereichs stehen künstl iche Aufschüttungen an, die 
gegebenenfalls nicht zur Lastabtragung geeignet sind. Vor Durchführung 
von Bauvorhaben werden eine objektbezogene ingenieurgeologische Bau
grunduntersuchung und eine ingenieurgeologische Beratung empfohlen. 

Ausfertigung 
Der Bebauungsplan und die Satzung über örtliche Bauvorschriften Hofener/Gnesener Straße (Ca 309/1) 

vom 25. März 2•20 / 25. August- 2021 

wurden nach den Vorschrif t en vQn 

Baugesetzbuch 

B ;,unu tz urig r. verordnu ng 

PI anz eichen~ er ord nung 

Landesbauordnung 

aufgeste llt-. 

( i,d.F .d.Bek.v. 0111.2017 einschliefllich 

hiernach erfolgter Änderungen) 

{ i.d.F .d.Bek.~.21.11.2on einschlientich 

hiernach erfolgt-er Änderungen) 

16.12.1990 e inschlie n I ich 

hiernach erfolgt-er Änderwngen 

( i.d.F.v. 05.03.2010 einschließlich 

hiernach erfolgter Änderungen l 

Aufs tellungsbes i:h lu ss 11.10,2016 

F rLl hzei t- ige äff ent I ic hkei tsb et eilig un g 

vom21.I0.2016 bis21.11.2016 

Auslegung sbe s chi uss 15.12 ,2020 

Auslegung vom 19.03.2021 bis 26.04.2021 

Sa tzungsbesch luss 

Inkraftt reten 

02.:12...20.2..1 

16. -12 .102-1 

Der Inhalt des Bebauungsplanes entspricht dem Willen des Gemeinderat s. 

Mi t lnkrifttreten dieses Bebauungsplans treten in seinem Geltungsbereich alle bisher gelten den Bebauungspläne außer 

Kraft, insbesonder e der Bebauungs~lan 1993/11. Unberührt davQn bleibt der Bebau\Jngsplan "Vergnüg:uoqu.t ~ ile111 W iind.!re 

Einrichtungen im Stadtbezirk Stuttgart - Bad [annstatt ([a3 01t 

Bebauungsplan 
und Satzung 

Amt für Stadtplanung und Wohnen 

Stuttgart. 2S. März 2020 / 25. August 2021 

~ 
Dr.• Ing. Kro n ~ 
Stadtdirekt-C1r 

Beigeordneter für Städtebau, Wehnen und Umwelt 

Stuttgart, b. !>~z<!.r,i,q, .Z0.!1 

Peter PätzQld 

Bürgermeister 

über örtliche Bauvorschriften 

Hofener / 
Gnesener Straße (Ca 309/1) 
im Stadtbezirk 
Stuttgart-Bad Cannstatt 

Landeshauptstadt Stuttgart 
Amt für Stadtplanung und Wohnen 
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